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Herrn
Dip1.-Kfm.
Andreas  Vo11mer
Stouerberater
Wi rtschaftspriifer
Chausseestr.  14
10115  Ber1in

AnI  üge  zum  Büsüheid

für  2020  zur

Körperschaftsteuer

ffllffl
ffllffl

Für
Stützrad  gGmbH
Lang5ansstr.  64  ,  13086  Berlin

Festste1lung
Umfang  der  Steuerbefreiung

Die  xorperschaft  ist  tei1weise  nach  ffi 5 Abs.  1 Nr.  9 KStG  von  der  Körperschaftsteuer  befreit.

Hinweise  ;ur  Steuerbegünstigung

:'co gDeiemeK1onrnpuetr2s1gcehazfWtecfökerdert im Sinne der !!!G 51 ff. AO aussch1ieß1ich und unmitte1bar fo1gende
-5 - Förderung  von  Wissenschaft  und Forschung  (!J52  Abs.  2 Satz  1 Nr.  1 AO)
9 - F6rderung  der  Jugendtii1fe  (!! 52 Ak:is.  2 Satz  1 Nr.  4 AC))

',  - Förderung  der  Erziehung  (!! 52 Abs.  2 Sat;  1 Nr.  7 AO)
E - FÖrderung  der  Vo1ks-  und  Berufsbi1dung

!  einschließ1ich  der  Studentenhi1fe  (U 52 Abs.  2 satz  i  xr.  7 ao)
;§ - F6rderung  deS  Woh1fa5rtswesens  (5  52 AbS.  2 Sat2  1 Nr.  9 AO)

E - Förderung  der  Hilfe  fur  ZiVi1geSChadigte  und behinderte  Menschen  (S 52 AbS.  2 Sat2  1 Nr.  10 AC))
H - Förderung  des burgerschaft1ichen  Engagements  (!! 52 Abs.  2 Satz  1 Nr.  25 AC))

Hinweis  zur  Ausste1füng  von  Zuwendungsbestätigungen

Die  KörperSC:haft  iSt  bereChtigtj  fur  Spenden,  die  it1r  2ur  Verwendung  für  dieSe  ZWeCke  zugewendet
werden,  zuwendungsbestätigungen  nach  amt1ich  vorgeschriebenem  Vordruck  (!! 50 Abs.  1 EStDV)  auszu-
ste11en.  Die  amt1ichen  Muster  für  füe  Ausste1lung  steueMicher  Zuwendungsbestatigungen  stehen  im
Internet  unter  https://www.formu1are-bfinv.de  a1s  ausful1bare  Forrnu1are  zur  Verfugung.

Zuwendungsbestätigungen  für  Spenden  und ggf.  Mitg1iedsbeiträge  dürfen  nur  ausgeste1lt  werden,
wenn  das  Datum  dieses  Freiste11ungsbescheides  nicht  1anger  a1s funf  Jahre  zuruckliegt.  Die  Frist
ist  taggenau  zu berechnen  (!! 63 Abs.  5 AO).

*****  Fortsetzung  siehe  Seite  2 *****

Konten  des  Finanzamts:

Weitere  Informationen  auf  der  1etzten  Seite  oder  im
Internet  unter  www.ber1in.de/sen/finanzen/steuern

K redi  ti  nstitut  :
LBB - Ber1iner  Sparkasse
IBAN DE94 1005  0000  6600  0464  63
Postbank  Nd1  Deutsche  Bank
IBAN DE09 1001  0010  0691  5551  00
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Haftung  bei  unrichtigen  Zuwendungsbestätigungen  und feh1verwendeten  Zuwendungen
Wer  vorsatz1ich  oder  grob  fahr1assig  eine  unrichtige  Zuwendungsbestätigung  ausste11t  oder  veran-
1assty  dass  Zuwendungen  nicht  zu den  in der  Zuwendungsbestätigung  angegebenen  steuerbegünstigten
Zwecken  verwendet  werdeny  fiaftet  fur  die  entgangene  steuer.  Dabei  wird  die  entgangene  Einkommen-
steuer  oder  Korpers:'haftsteuer  mit  30 %»  die  entgangene  Gewerbesteuer  pauscha1  mit  15X der  Zuwen-
dung  angesetzt  (S  10b  Abs.  4 EStG,  ffi 9 Abs.  3 KStG,  ffi 9 Nr.  5 GewStG).

Hinweis  zum Kapita1ertragsteuerabzug
Bei  Kapita1ertragen,  die  bis  zum 31.12.2023  zuf1feßeny  reicht  für  die  Abstandnahme  vom Kapita1-
ertragsteuerabzug  nach  S 44a  Abs.  4 und 7 sowie  Abs.  4b Satz  1 Nr.  3 und Abs.  10 Satz  1 Nr.  3
cstc  die  Vor1age  dieser  An1age  oder  die  Überlassung  einer  amtlich  beglaubtgten  Kopie  dieser
An1age  aus.  Das  G'leiche  gi1t  bis  zum o.  a.  Zeitpunkt  für  die  Erstattung  von  Kapita1ertrag-

steuer  nach  ffi 44b  Abs.  6 Satz  1 Nr.  3 EStG durch  das  depotführende  Kredit-  oder  Finanzdienst1ei-
st  ungsi  nstitut.

[)ie  Vor1age  dieser  Aniage  2L1m BeSCt)eid  tSit  un2u1äSSig»  Wenn dfe  Erträge  tn einem  WirtSCt1aftliChen
Geschaftsbetrieb  anfa1leny  fur  den die  Befrefüng  von  der  Körperschaftsteuer  ausgesch1ossen  ist.

Anmerkungen
Bttte  beactiten  Sie»  daSS  die  Inanspruchnahme  der  Steuerbefreiungen  auch  in Zukunft  Vön der  tat-
sächHchen  Geschäftsführung  abhangt,  die  der  Nachprüfung  dur'Ch  daS  Finanzamt  - ggf.  im qahmen  ei-
ner  Außenprufung  - unter1iegt.  füe  tatsachliche  Geschaftsfuhrung  muss  auf  die  aussch1ieß1iche
und unmitte1bare  Erfu1füng  der  steuerbegunstigten  Zwecke  gerichtet  sein  und die  Bestimmungen  der
Satzung  beachten.
Dies  muss  auch  kunftig  durch  ordnungsmäBige  Aufzeichnungen  (aufste11ung  der  Einnahmen  und Ausgab-
en,  Tätigkeitsberici'it,  vermögensübersicht  mit  Nachweisen  ük»er  Bi 1dung  und  Entwickfüng  der  Rück-
1agen)  nachgewiesen  werden  (!! 63 AO).

weitere  Informat'ionen

öffnungszei  ten:

Angaben  finden  Sie  unter  www.ber1in.de




